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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1969

Norm

ABGB §141 IA

ABGB §141 IH

ABGB §936 VIIc

EheG §80

Rechtssatz

Ist in den im Zeitpunkt des Abschlusses des Unterhaltsvergleiches herrschenden Verhältnisses (Einkommenshöhe,

Sorgep7ichten und dergleichen) keine wesentliche Änderung eingetreten, kann auf die inzwischen eingetretene

Verringerung der Kaufkraft des Geldes allein ein Befreiungsanspruch nicht gestützt werden. Sie tri;t beide Teile in

gleichem Maße und kann nicht ausschließlich auf die Unterhaltsberechtigte abgewälzt werden (Unterhaltsvergleich

zwischen geschiedenen Ehegatten bei Scheidungsverhandlung).
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